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Erteilte Baubewilligung  

2023-30 Marco Peter, Rudolfingerstrasse 9, 
 8465 Wildensbuch 
 Vergrösserung Bewässerungsteich 
 Wildensbuch, Rudolfingerstrasse 9 
 Kat.-Nr. 2215 

 

Sanierung Sperdiklerquartier, 2. Etappe 

Der Gemeinderat hat für die 2. Etappe im Sperdikler-
quartier die Arbeiten wie folgt vergeben: 

 Tief- und Strassenbauarbeiten 

Stutz AG, Trüllikon 

CHF 625‘031.55 inkl. MwSt. 

 Rohrlegearbeiten 

Paul Güntert AG, Trüllikon 

CHF 142‘233.50 inkl. MwSt. 

 

Grundsteuern; Veranlagungen 

Der Gemeinderat veranlagte an der letzten Sitzung 
für sieben ausgeführte Handänderungen die Grund-
stückgewinnsteuer. 

 

Grundsteuern; Software-Update 

Seit einigen Jahren wird vom Gemeindesteueramt 
für die Verwaltung und Bearbeitung der Grundsteu-
erfälle das Programm «Grundsteuer-Verwaltung» der 
Firma SpiderSoft eingesetzt. Dieses ist vor rund 20 
Jahren entwickelt worden. Die Veränderungen -  

sowohl im IT-Umfeld als auch in der Steuergesetzge-
bung und aufgrund der Rechtsprechung – veranlass-
ten die Softwarefirma, diese Applikation neu zu pro-
grammieren. 

Der Gemeinderat bewilligte die Kosten für die Be-
schaffung des neuen Programms in der Höhe von 
CHF 4‘107.80 inkl. MwSt. 

 

Wasserversorgung; Überprüfung Schutzzonen 

Das Wasser der Quellen Alter Turmplatz/Vordere 
Roswis (GWR k 2-9, konz. Entnahmemenge je 90 l/
min), Roswisenbuck (GWR k 2-11, konz. Entnahme-
menge 40 l/min), Stollen (GWR k 7-2, konz. Entnah-
memenge 120 l/min) sowie Sperdikler (GWR k 7-5, 
konz. Entnahmemenge 90 l/min) dienen der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung. Deshalb besteht für 
diese Quellen eine Schutzzonenpflicht. 

Gemäss Angaben aus der Gewässerschutzkarte wur-
den die Schutzzonen der Quellen mit den Verfügun-
gen der Baudirektion Nr. 351/1979, Nr. 2271/1980 
und Nr. 1897/2000 festgesetzt. Da in der Zwischen-
zeit gewisse Gesetze und Verordnungen mit schutz-
zonenrelevanten Bestimmungen geändert wurden, 
müssen die Schutzzonen der Quellen überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden. In diesem Zusam-
menhang müssen das hydrogeologische Gutachten 
und das Schutzzonenreglement überarbeitet und 
aktualisiert resp. neu erstellt werden. Die Unterlagen 
zu den Quellen müssen dem AWEL zur Vorprüfung 
eingereicht werden. 

Die Firma Jäckli Geologie AG, Winterthur, hat für die 
Überprüfung der Schutzzonen ein Angebot einge-
reicht: Der Gemeinderat bewilligte die Kosten in der 
Höhe von CHF 15'800.00 inkl. MwSt. 
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Jahresrechnung 2023 

Der Gemeinderat behandelte die Jahresrechnung 
2023, bestehend aus der laufenden Rechnung, der 
Bilanz und der Investitionsrechnung in einer ersten 
Lesung. 

 

Gutachten Hochwassersicherheit 

Im Rahmen des Quartierplans Morengass soll der 
Trüllikerbach auf einer Länge von ca. 200m um- und 
offengelegt werden. Das AWEL wünscht als Grund-
lage für die Beurteilung des Bachöffnungsprojekts 
eine Gesamtschau betreffend Hochwassersicherheit. 
Diese soll insbesondere die folgenden Punkte umfas-
sen: 

 Aufzeigen der Hochwassergefährdung im Ist- 
und im Projektzustand 

 Aufzeigen, dass durch das Projekt keine Mehr-
gefährdung Dritter verursacht wird 

Die Flussbau AG, Zürich, wurde eingeladen, eine Of-
ferte für die Erarbeitung eines entsprechenden Gut-
achtens „Hochwassersicherheit“ einzureichen. Der 
Gemeinderat genehmigte die zu erwartenden Kosten 
in der Höhe von CHF 13‘328.00 inkl. Nebenkosten 
und Mehrwertsteuer. 

ARA Weinland, Jahresrechnung 2023 

Der Gemeinderat genehmigte die Jahresrechnung 
2023 des Zweckverbands ARA Weinland. Die Jahres-
rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand in der 
Höhe von CHF 515‘709.76 und bei Gesamteinnah-
men von CHF 15‘989.75 mit einem Aufwandüber-
schuss in der Höhe von CHF 499‘720.01 ab. 

Der Aufwandüberschuss wird gemäss Art. 34 der 
Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemein-
den getragen. Die Gemeinde Trüllikon beteiligt sich 
am Aufwandüberschuss mit einem Betrag in der Hö-
he von CHF 110‘662.18. 

Wir gratulieren herzlich 
 

zum 80. Geburtstag 

3. April, Hans Ruff, Wildensbuch 

 

zur Geburt von 

Flurina Trüb, geboren am 22. Februar 2024, 
Tochter von Manuela und Lukas Trüb, Trüllikon 

 
 

zur Geburt von 

Colin James Möckli, geboren am 4. März 2024, 
Sohn von Lara und Tim Möckli, Trüllikon 
 
 
Der Gemeinderat und die 
Gemeindeverwaltung 
Trüllikon freuen sich, 
dem Jubilar und den 
frischgebackenen Eltern 
die besten Wünsche zu 
überbringen. 

Neue Steuersekretärin 

Mein Name ist Christina Wiget und seit dem 01.01.2024 bin ich als Leiterin 
Steueramt in Trüllikon angestellt. Vor knapp 2 Jahren sind meine Familie 
und ich von Egg bei Zürich nach Schaffhausen umgezogen, wo ich aufge-
wachsen bin. 
  
Nach mehrjähriger Arbeitstätigkeit beim Kantonalen Steueramt Zürich reizte 
mich etwas Neues. In Trüllikon wurde ich herzlich empfangen und darf 
mich nun um vielfältige Fragen rund ums Thema Gemeindesteuern 
kümmern. Ich freue mich auf regen Kontakt und den Austausch mit Ihnen! 
 
Christina Wiget 

 

 

 

Die Gemeindeverwaltung bleibt über die 
Ostertage von 

Karfreitag, 29. März bis und mit 
Ostermontag, 1. April 2024 geschlossen. 

Bei einem Todesfall wenden Sie sich bitte an 
Hugo Breitler, Bestattungsdienst Basadingen, 

Tel. 079 363 89 05. 
 

Wir wünschen allen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern ein schönes und erholsames 

Osterwochenende. 
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Bibliothek Trüllikon 

Pfannenstiel 

Im UG Kindergarten Trüllikon 

8466 Trüllikon 

 

 

Liebe Bibliotheksbesucher- 

/Innen 

 

Die Bibliothek bleibt während den 

Frühlingsferien (22.4. - 3.5.24) 

geschlossen. 

Ab Dienstag, 7.5.24 sind wir wieder für 

euch da und freuen uns auf euren 

Besuch! 
 

Für alle BewohnerInnen unserer 

drei Dörfer ist die Ausleihe kostenlos. 

Für ältere oder gehbehinderte Personen 

besteht ein Hauslieferdienst.  

Tel.: 078 930 34 50 (Y. Lerch) 

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten: 

Dienstag: 16.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag: 16.00 – 19.30 Uhr durchgehend 

 
Für das Bibliotheksteam 

Yvonne Lerch 

 

In unserer Alterssiedlung an der 
Sperdiklerstrasse in Trüllikon  

ist ab März 2024 oder  
nach Vereinbarung zu vermieten: 

 
  

1-Zimmer-Wohnung  
rollstuhlgerecht 

mit Küche und Bad 
  

Der Mietzins beträgt Fr. 820.- inkl. NK. 
 

Kann die Wohnung nicht an Ortsan-
sässige im Alter von über 60 Jahren 

vermietet werden, wird sie an jüngere 
Personen oder Auswärtige  

abgegeben.  
 

Auskunft erteilt gerne: 
Liegenschaftenvorstand, 

Sven Kollbrunner, 
Tel. 077 410 25 30 

 
In Rudolfingen sind ab sofort  
oder nach Vereinbarung zu 

verpachten: 
 
  

Gartenparzellen der 
Brunnengärten 

 
 Der Mietzins beträgt Fr. 50.- pro Jahr. 

 
Auskunft erteilt gerne: 

Liegenschaftenvorstand, 
Sven Kollbrunner, 
Tel. 077 410 25 30 
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Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern  

In das Strassengebiet hineinragende Bäume und 
Sträucher beeinträchtigen die Sicht und sind ver
kehrsgefährdend. Im Allgemeinen wird diesem Um-
stand zu wenig Beachtung geschenkt. Gemäss Stras-
senabstandsverordnung darf Ast- und Blattwerk bis 
auf eine Höhe von 4,5 m nicht in den Lichtraum des 
Strassengebietes hineinragen, bei Rad- und Fusswe-
gen bis auf eine Höhe von 2,5 m. Auf der Innenseite 
von Kurven sowie bei Strassenverzweigungen und 
Ausfahrten sind Sichtbereiche freizuhalten. In diesen 
Sichtbereichen dürfen Pflanzen eine Höhe von 0,8 m 
nicht überschreiten; zwischen 0,8 m und 3,0 m Hö-
he dürfen keine Teile von ausserhalb wurzelnden 
Pflanzen hineinragen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfen Sie bitte nach, ob nicht auch bei Ihrem 
Grundstück ein Zurückschneiden erforderlich ist. Für 
Unfälle, die auf das nicht vorschriftsgemässe 

 Sie haftbar 
gemacht werden. Die Ersatzvornahme gegenüber 
säumigen Liegenschaftenbesitzern bleibt zudem vor-
behalten. 

 

Pflanzen an Grundstückgrenzen 

Unsicherheit besteht oft auch betreffend Abstands-
vorschriften von Bäumen und Sträuchern gegenüber 
Grundstücksgrenzen. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen sind im Einführungsgesetz zum ZGB (EG ZGB) 
zu finden. Hier die wichtigsten Vorschriften: 

Gegen den Willen des Nachbarn dürfen Garten
 und Sträu-

cher nicht näher als 60 cm an die nachbarliche Gren-
ze gepflanzt werden. 

Dieselben müssen überdies bis auf Entfernung von 
4 m von derselben so unter der Schere gehalten wer-
den, dass ihre Höhe nie mehr als das Doppelte ihrer 
Entfernung beträgt.  

 

 

 

 

 

 

Einzelne Waldbäume und grosse Zierbäume wie Pap-
peln, Kastanienbäume und Platanen, ferner Nuss-

bäume dürfen nicht näher als 8 m, Feldobstbäume 
und kleinere, nicht unter der Schere zu haltende 

Zierbäume nicht näher als 4 m von der nachbarli-
chen Grenze gepflanzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klage auf Beseitigung von Bäumen und Sträu-
chern, welche näher an der Grenze stehen, als nach 

den vorstehenden Bestimmungen gestattet ist, steht 

nur dem Eigentümer des benachbarten Landes zu; 
sie verjährt nach fünf Jahren seit der Pflanzung des 
näherstehenden Baumes. 

Grünhecken dürfen gegen den Willen des nachbarli-

chen Grundeigentümers nicht näher, als die Hälfte 
ihrer Höhe beträgt, jedenfalls aber nicht näher als 
60 cm von der Grenze gehalten 

werden. 

 

Der Gemeinderat 
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Mittwoch, 24. April 2024 

13.00 - 15.00 Uhr 

Gemeindeplatz Trüllikon, 

hinter Volg-Laden 
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Kulturkommission Trüllikon   
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Verhandlungsbericht vom 11.03.2024 

Schule: 

Auf Antrag der Schulleitung wird die Unterstützung im Kindergarten durch die Klassenassistenz bis Ende 
des Schuljahres 2023/24 fortgesetzt. Für das Schuljahr 2024/25 wurden ebenfalls Klassen-
assistenzstunden genehmigt. Dies soll insbesondere in der Einschulungsphase im Kindergarten und 
beim Übergang in die Primarstufe die Lehrpersonen entlasten. 

Die Vollzeiteinheiten wurden der Schulpflege zur Abnahme vorgelegt. Mit dem Beschluss "21-05 – VZE 
Einheiten SJ24/25"  wurden insgesamt 4,40 Vollzeiteinheiten bewilligt. 

Organisation: 

Die Primarschule Truttikon hat den Schulbus Fahrdienst gekündigt, da sie mit der Primarschule 
Ossingen eine eigene Regelung gefunden haben. Der Schulbusfahrer geht zum Ende des Schuljahres 
2023/24 in den Ruhestand, sodass eine neue Regelung für die eigenen Schülerinnen und Schüler gefun-
den werden muss. Die Schulpflege kann sich vorstellen, den Fahrauftrag an Eltern oder Pensionierte zu 
übertragen. Interessierte können sich bei der Verantwortlichen des Ressorts Organisation melden. 

Liegenschaften: 

Im Untergeschoss des Zwischentrakts zwischen Schule und Mehrzweckhalle werden Bewegungs-
melder installiert. Der Auftrag für den Jahresunterhalt des Sportrasens wird an Göldi vergeben. 

 

Die Verhandlungsberichte wie auch Reglement können auf der Homepage der Schule eingesehen 
werden. https://www.schule-truellikon.ch/systematische-rechtssammlung/ 

 

Die Primarschulpflege Trüllikon 

 
 
 
 

___________ Schule Trüllikon ____________________________________________________________________ 

https://www.schule-truellikon.ch/systematische-rechtssammlung/
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___________ Schule Trüllikon ____________________________________________________________________ 
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Nadine & Stefan Leu Widmergasse 9 8466 Trüllikon 

Montag, 1.Mai, 
ab 11.00 Uhr 

 

Weindegustation und 
Festwirtschaft 

 

Suppe mit Spatz, 
Puureschüblig, 

Kuchen 

Wir freuen uns auf ihren Besuch. 

wybühni.ch 
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Zu beachten: 
 
Die Trülliker Ziitig erscheint zehn Mal jährlich. Sie ist poli-
tisch neutral und wird vom Gemeinderat Trüllikon heraus-
gegeben. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung 
von eingesandten Beiträgen. 
Die nächsten Ausgaben erscheinen wie folgt: 
 
Nummer Erscheinungstag Redaktionsschluss 
2024/04 03. Mai  22. April 
2024/05 31. Mai  20. Mai 
2024/06 28. Juni  17. Juni 
2024/07 30. August  19. August 
2024/08 27. September 16. September 
2024/09 1. November 21. Oktober 
 
Beiträge sind, falls möglich, per E-Mail an  
info@truellikon.ch oder in anderer elektronischer Form an  

die Gemeindeverwaltung zu senden. Schriftgrad: 11. Fo-
tos und Grafiken (schwarz/weiss oder farbig) können nur 
beschränkt berücksichtigt werden. Die Herausgeberin be-
hält sich Kürzungen vor. 
 
Die Trülliker Ziitig ist kein öffentliches Publikationsorgan. 
Amtliche Veröffentlichungen werden weiterhin und aus-
schliesslich in den öffentlichen Anschlagkästen, im Kanto-
nalen Amtsblatt und auf der Webseite der Gemeinde pu-
bliziert. 
 
Insertionspreise 
1/4 Seite 1-spaltig  CHF   50.00 
1/2 Seite 1-spaltig oder quer CHF 100.00 
Ganze Seite    CHF 200.00 
Pro mm  1-spaltig  CHF     0.50 

Diessenhoferstrasse 11 
8466 Trüllikon 
Telefon: 052 319 13 29 
E-Mail: info@truellikon.ch 

Öffnungszeiten: 
Mo.                08.30 – 11.30 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr 
Di. – Do.         08.30 – 11.30 Uhr / 14.00 – 16.00 Uhr 
Fr.                   08.30 – 14.00 Uhr (durchgehend) 

  

März 2024 

Fr. 29. Kantatengottesdienst an Karfreitag mit Abendmahl, 15.00 Uhr, Kirche Trüllikon 

April 2024 

Mi. 03. Workshop „Pubertät - kein Grund zur Panik“, 19.00 bis 21.00 Uhr, Zentrum Breitenstein 

Di. 09. Infoveranstaltung „ Alkohol, Vapen, Kiffen“, 19.00 bis 21.00 Uhr, Zentrum Breitenstein 

Fr.  12. Erzählzeit mit Thommie Bayer, Apéro: 19.30 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr, Foyer MZH Trüllikon 

Sa. 13. Flohmarkt in Rudolfingen mit Festbeiz, 10.00 bis 15.00 Uhr 

Sa. 13. Tag der offenen Schützenhäuser, 13.30 bis 15.30 Uhr, Schützenhaus, Wildensbuch 

So. 14 Frühlingskonzert, 19.00 Uhr, Musikverein Helvetia Marthalen, Kirche Marthalen 

Mi. 17. Generationenmittagstisch 0 - 100 Plus, 12.00 Uhr, ref. Kirchgemeinde, Kirche Trüllikon 

Fr. 19. Senioren-Zmittag, 12.00 Uhr, Restaurant Ochsen, Trüllikon 

Sa./So. 20./21. Frühlingsausstellung, 10.00 - 17.00 Uhr, Huser HomeElectronics, Widmergasse 19, Trüllikon 

Mi. 24. Mobile Sonderabfall-Sammlung 2024, 13.00 bis 15.00 Uhr, Gemeindeplatz Trüllikon 

Sa. 27. Weindegustation im Schützenhaus, 14.00 bis 17.00 Uhr, Karin und August Dünki 

So. 28. Weindegustation im Schützenhaus, 11.30 bis 16.30 Uhr, Karin und August Dünki 

Mai 2024 

Mi. 01. Tag der offenen Weinkeller, Weindegustation und Festwirtschaft, ab 11.00 Uhr, 

  Nadine und Stefan Leu, Widmergasse 9, Trüllikon 

Fr. 17. Senioren-Zmittag, 12.00 Uhr, Restaurant Hirschen, Trüllikon 

Mi. 22. Ausflug am Nachmittag, Seniorenverein 

Veranstaltungskalender 

Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie auch im Internet unter www.truellikon.ch. 
Weitere Einträge sind der Gemeindeverwaltung Trüllikon unter info@truellikon.ch zu melden. 

mailto:info@truellikon.ch

